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Meinen  Eltern 





Vorwort 

Der Schutzumfang des Eigentums durch die Rechtsordnung war noch stets 
von gesellschaftspolitischer Brisanz. Dennoch führt  Art. 14 Abs. 3 S. 1 GG seit 
Inkrafttreten  des Grundgesetzes in Rechtsprechung und Rechtswissenschaft eher 
ein Schattendasein. Seine inhaltliche Tragweite ist noch heute über weite Strecken 
ungeklärt. Besonders umstritten ist dabei der Fall, daß der Staat enteignet, um 
das entzogene Eigentum auf ein anderes Rechtssubjekt des Privatrechts zu über-
tragen. Erst in jüngster Zeit hat eine Reihe derartiger Vorhaben die Verwaltungs-
gerichte und das Bundesverfassungsgericht  beschäftigt. Aufgabe dieser Schrift 
war es, zu untersuchen, ob und unter welchen Voraussetzungen Art. 14 Abs. 3 
S. 1 GG eine derartige Enteignung zugunsten Privater zuläßt. 

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 1988 von der Juristischen 
Fakultät der Universität Regensburg als Dissertation angenommen. 

Mit aufrichtigem Herzen danke ich an erster Stelle Herrn Professor  Dr. Udo 
Steiner, dem Inhaber des Lehrstuhles für Öffentliches  Recht. Er hat das Thema 
während der unvergessen schönen Jahre meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an seinem Lehrstuhl angeregt und die Arbeit in jeder Phase ihrer 
Entstehung fürsorglich  mit persönlichem Interesse und fachlichem Rat begleitet. 

Für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens möchte ich Herrn Professor 
Dr. Otto Kimminich danken. 

Nicht zuletzt gilt mein Dank dem Geschäftsführer  des Verlages Duncker & 
Humblot, Herrn Rechtsanwalt Simon, der die Arbeit in die Reihe der „Schriften 
zum Öffentlichen  Recht" aufgenommen hat. 

Liebevoll haben meine Eltern mein Dissertationsverfahren  mit großem Ver-
ständnis und finanzieller Unterstützung gefördert.  Bei der Erstellung des Manu-
skripts mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung ist mir mein Bruder, Herr 
cand. med. Robert Schmidbauer, freudig mit Rat und Tat zur Seite gestanden. 
Auch ihm sei herzlich gedankt. 

Regensburg, im August 1989 
Wilhelm  Schmidbauer 
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1. Kapitel 

Einleitung und Einführung in die Problemstellung 

„Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig". Dies legt 
unser Grundgesetz in Artikel 14 Absatz 3 Satz 1 fest. So sehr diese Verfassungs-
norm durch ihre einfache und schlichte Sprache beeindruckt, so groß sind die 
Schwierigkeiten, die sich hinter einer genauen Bestimmung des inhaltlichen 
Gehalts ihrer Aussage verbergen. Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG hat seit Inkrafttreten 
des Grundgesetzes am 24. 5. 1949 in Rechtsprechung und Rechtswissenschaft 
ein Schattendasein geführt.  In den bisher erschienenen Registerbänden der amtli-
chen Entscheidungssammlungen des Bundesverwaltungsgerichts und des Bun-
desgerichtshofs erscheint der Begriff  „Wohl der Allgemeinheit" als Rechtmäßig-
keitsvoraussetzung der Enteignung kein einziges Mal. Bis vor kurzem war auch 
rechtswissenschaftliche Literatur zu diesem Thema eine Ausnahmeerscheinung. 
Dies verwundert um so mehr, als der in der Praxis weitaus bedeutsamste Fall 
einer Enteignung der staatliche Zugriff  auf Grund und Boden ist. In anderem 
Zusammenhang hat hierzu das Bundesverfassungsgericht  bereits in seinem Be-
schluß vom 12. 1. 1967 ausgeführt1: „Die Tatsache, daß der Grund und Boden 
unvermehrbar und unentbehrlich ist, verbietet es, seine Nutzung dem unüberseh-
baren Spiel der freien Kräfte und dem Belieben des Einzelnen vollständig zu 
überlassen; eine gerechte Rechts- und Gesellschaftsordnung zwingt vielmehr 
dazu, die Interessen der Allgemeinheit beim Boden in weit stärkerem Maße zur 
Geltung zu bringen als bei anderen Vermögensgütern. Der Grund und Boden 
ist weder volkswirtschaftlich noch in seiner sozialen Bedeutung mit anderen 
Vermögenswerten ohne weiteres gleichzustellen...". Vielleicht war gerade auf-
grund der Sonderstellung des Bodens die Zulässigkeit der Enteignung nur in 
den seltensten Fällen umstritten. Juristische Auseinandersetzungen im Zusam-
menhang mit einer Enteignung spielten sich zumeist vor Zivilgerichten ab: Es 
wurde fast ausschließlich lediglich um die Höhe der Enteignungsentschädigung 
prozessiert2. Andererseits herrscht kein Mangel an Veröffentlichungen  zur gene-
rellen Gemeinwohlproblematik im Staatswesen der Neuzeit. Neben — nicht 
gerade allzu vielen—Juristen fühlte sich auch so manch andere wissenschaftliche 
Disziplin berufen, Beiträge zu leisten: Politologen, Soziologen, Philosophen, 
Theologen und nicht zuletzt auch Wirtschaftswissenschaftler,  um nur einige zu 

ι BVerfG, Beschl. v. 12. 1. 1967, BVerfGE  21, 73 (82). 
2 Eine Ausnahme bilden vor allem Gerichtsverfahren  über die Rechtmäßigkeit von 

Planfeststellungsbeschlüssen, die Grundlage einer Enteignung sind, vgl. 8. Kap. Β. II. 
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nennen3. Der Streit der Wissenschaftler führte zu grundsätzlichen Aussagen zum 
Staatswesen, deren Wert hier nicht weiter untersucht werden soll. Zur Konkreti-
sierung der Gemeinwohlformel des Art. 14 Abs. 3 S. 1 GG hat dies alles aber 
nur wenig zu Tage gefördert.  Die Diskussion erbrachte nicht einmal insoweit 
einen tragfähigen Konsens, als sie die grundrechtlich verbürgte Eigentumsge-
währleistung betraf.  Dies überrascht nicht. 

Noch zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit herrschte Einig-
keit in der Bewertung des Eigentums. Wohl bei keinem anderen Rechtsinstitut 
oder Rechtsgebilde hat das Werturteil der Rechtsgenossen so zwischen allen 
Extremen geschwankt wie beim Eigentum. Zu Recht kann Friedrich Kreft 4 

feststellen, daß das Eigentum vergöttert und verteufelt  wurde. Seine Beispiele 
belegen dies anschaulich. In Menschenrechtskonstitutionen haben Revolutionäre 
das Eigentum für unverletzlich und heilig erklärt5. Andere haben es als kriminell 
gebrandmarkt6. Bei Kommunisten ist das Privateigentum als kapitalistisches 
Macht- und Unterdrückungsinstrument gesellschaftlich diskreditiert7, gleichzei-
tig sprechen sie in ihren Verfassungen das sozialistische Eigentum „heilig" — 
ein Adjektiv, das man in diesem Zusammenhang wohl am allerwenigsten zu 
finden erwartet8. Die einen Rechtslehrer haben dem Staat die Befugnis zur 

3 Vgl. die Literaturnachweise aus jüngster Zeit bei Alexander von Brünneck, Die 
Eigentumsgarantie des Grundgesetzes, 1984 und Rudolf Wendt, Eigentum und Gesetzge-
bung, 1985. 

4 Friedrich Kreft,  Der Eigentumsbegriff  des Art. 14 GG in der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung, JA 1976, 253. 

5 Art. 17 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. 8. 1789: „La proprié-
té étant un droit inviolable et sacre, nul ne peut en etre prive, si ce n'est lorsque la 
necessite publique, légalement constatée, Γ exige évidemment, et sous la condition d'une 
juste et prealable indemnité." Ebenso: Art. 17 Constitution du 3 septembre 1791, Declara-
tion des droits del'homme et du citoyen; Text abgedruckt bei: Charles Debasch / Jean-
Marie Pontier, Les constitutions de la France, 1983, S. 9; vgl. weiter Jean-Jacques 
Chevalier, Historie des institutions et des regimes politiques de la France de 1789 a nos 
jours, Paris 1972, S. 22 ff;  Simon Kaiser, Französische Verfassungsgeschichte von 1789 
bis 1852, Leipzig 1852, S. 454 f; vgl. aber auch § 164 der Verfassung des Deutschen 
Reiches vom 28. 3. 1849, RGBl. 1849, S. 101 (sog. Paulskirchenverfassung):  „ Das 
Eigentum ist unverletzlich" und hierzu: E.R. Huber, Dokumente zur Deutschen Verfas-
sungsgeschichte, Bd. 1, 1961, S. 304 (321). 

6 „Eigentum ist Diebstahl": Der Satz stammt aus dem Jahre 1840 von dem französi-
schen Sozialisten Pierre Joseph Proudhon (*1809 tl865), einem geistigen Vater von 
Karl Marx. 

7 Die Verfassung der DDR beispielsweise schützt neben dem sozialistischen Eigentum 
in Art. 10, bei dem es sich um Eigentum des Staates oder von Genossenschaften handelt, 
lediglich in Art. 11 das persönliche Eigentum. Hierzu zählt nur Eigentum, das nicht 
kapitalistisch genutzt ist. Nicht geschützt ist also das Privateigentum, das auf längere 
Sicht ganz beseitigt werden soll. Vgl. Herder Lexikon Politik, Sonderausgabe 1982, 
Stichwort Eigentumsordnung. 

β So z. B. Art. 101 der Verfassung der Volksrepublik China vom 20. 9. 1954: „Das 
öffentliche  Eigentum der Volksrepublik China ist heilig und unverletzlich"; Art. 131 
der Verfassung der UdSSR vom 5. 12. 1936: Jeder Bürger der UdSSR ist verpflichtet, 
das gesellschaftliche, sozialistische Eigentum als heilige und unantastbare Grundlage 
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Enteignung abgesprochen9, die anderen erklären, Eigentum sei gesellschaftlich 
überhaupt nur durch das Institut der Enteignung erträglich10. Jenseits dieser 
pathetisch formulierten  Extrempositionen hat in den letzten Jahren auf der nüch-
ternen Grundlage des Art. 14 Abs. 3 S. 1 GG eine Sachdiskussion über die 
Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen einer Enteignung eingesetzt. In literarischer 
Hinsicht mag es an dieser Stelle genügen, die Promotion von Michael Frenzel 
„Das öffentliche  Interesse als Voraussetzung der Enteignung" aus dem Jahre 
1978 zu nennen. Der aktuelle Anstoß zur Sachdiskussion jedoch kam von der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.  Es sind im wesentlichen drei 
Urteile des Gerichts, die sich mit dem Problem der Enteignung  befassen11 und 
die sich nahtlos in die Reihe jener Entscheidungen aus der jüngsten Zeit einfügen, 
mit denen das höchste deutsche Gericht in teilweiser Abweichung von der absolut 
herrschenden Lehre und der ständigen Rechtsprechung der obersten Bundesge-
richte ganz allgemein seiner Konzeption der grundrechtlich verbürgten Eigen-
tumsgewährleistung  Geltung verschaffen  wi l l1 2 . 

Der erste Fall mutet etwas außergewöhnlich an, ist deswegen aber keinesfalls 
weniger bedeutungsvoll. Es geht um die sogenannte Bad Dürkheimer Gondel-
bahn13. Soweit der Sachverhalt im vorliegenden Zusammenhang von Interesse 
ist14, sei er kurz dargestellt: Die Firma Dürkheimer Gondelbahn Gesellschaft ist 
eine private GmbH, an der die Stadt Bad Dürkheim mit einem Zwanzigstel 
beteiligt ist. Sie existiert seit dem Jahre 1964 und verfolgt das Vorhaben, vom 
Wurstmarktgelände in der Stadt Bad Dürkheim auf den Teufelstein eine Gondel-
bahn zu errichten. Der Höhenunterschied, den die Seilbahn überwindet, beträgt 
250 Meter. Die entsprechende Fußwanderung nimmt 30 bis 45 Minuten in An-
spruch. Die Fahrt mit der Seilbahn hingegen dauert 7 Minuten. Nachdem der 
freihändige Erwerb der Grundstücke oder Dienstbarkeiten zum Überschweben 
mit der Gondelbahn zum Teil gescheitert war und die Bezirksregierung und das 

der Sowjetordnung, als Quelle des Reichtums und der Macht des Heimatlandes, als 
Quelle des wohlhabenden und kulturvollen Lebens aller Werktätigen zu hüten und zu 
festigen.". Weitere rechtsvergleichende Hinweise bei Maunz, in: Maunz/Dürig, GG, 
Kommentar, Art. 14 — Bearbeitung 1969, vor Rdnr. 1. 

9 „Der Staat hat das Eigentum nicht geschaffen  und darf  es deshalb auch nicht 
wegnehmen": Bluntschli, Allgemeines Staatsrecht, 4. Auflage 1868, 1. Band, S. 231. 

10 Bielenberg, Verfassungsrechtliche  Eigentumsgarantie und Sozialbindung im Städte-
bau, DVB1 1971, 441 ff  (446); vgl. zu weiteren Einzelheiten: Papier, in: Maunz/Dürig, 
GG, Art. 14 Rdnr. 18. 

11 Vgl. die Nachweise in den Fußnoten 13, 17 und 21. 
12 Vgl. ζ. B. BVerfG, Beschl. v. 12. 6. 1979, BVerfGE 52, S. 1 ff  — Kleingarten-

recht —; BVerfG, Beschl. v. 14. 7. 1981, BVerfGE 58, S. 137 ff  — Pflichtexem-
plar—; BVerfG, Beschl. v. 15.7.1981, BVerfGE 5 8, S. 300 ff—Naßauskiesung  —. 

13 BVerfG, Urt. v. 10. 3. 1981 — 1 BvR 92, 96/71, BVerfGE 56, S. 249 ff  = NJW 
1981, 1257 ff  = DÖV 1981, S. 373 ff  = DVB1. 1981, S. 542 ff  = EuGRZ 1981, S 232 
ff  = JZ 1981, S 271 ff  = JuS 1982, S. 852 ff. 

14 In verfahrensmäßiger  Hinsicht vgl. den Sachverhalt bei BVerfG, Urt. vom 
10. 3. 1981, NJW 1981, S. 1257 — in der amtlichen Sammlung nicht abgedruckt. 


